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 Betreiber von Windenergieanlagen dürfen den betroffenen Gemeinden Beträge von insgesamt 0,2 Cent pro Kilowattstunde für
die tatsächlich eingespeiste Strommenge anbieten.

 Als betroffen gelten Gemeinden, deren Gemeindegebiet sich zumindest teilweise innerhalb eines um die Windenergieanlage
gelegenen Umkreises von 2.500 Metern um die Turmmitte der Windenergieanlage befindet. Der Gesamtbetrag wird nach
Flächenanteil auf die Kommunen aufgeteilt.

 Der Betrag ist als einseitige Zuwendung ohne Gegenleistung legitimiert.

 Die Zahlung erfolgt ohne jedwede Zweckbindung, d.h. die Gemeinde kann alleinig und ohne jede Mitwirkung des Betreibers über
die Verwendung der Mittel entscheiden.

 Vereinbarungen über Zuwendungen nach diesem Paragrafen bedürfen der Schriftform und dürfen bereits vor der Genehmigung
der Windenergieanlage nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) geschlossen werden.
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Beispielrechnung für eine Windenergieanlage:
12.500.000 kWh/a     *     0,2 ct/kWh     =     25.000 EUR/a Laufzeit bis Ende der EEG Vergütung: 20 Jahre 

Gesamtbetrag: ~500.000 EUR

§6 Finanzielle Beteiligung der Kommunen am Ausbau

Novellierung des EEG macht eine finanzielle Zuwendung an Kommunen möglich

› EnBW bietet die kommunale Zuwendung im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten an
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beispielhafte 
Skizze einer 
Windenergieanlage

§6 Finanzielle Beteiligung der Kommunen am Ausbau
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› Bürgerinnen und Bürger können am wirtschaftlichen Erfolg des Projektes teilhaben
und unterstützen EnBW beim weiteren Windkraftausbau

› Investition über ein Darlehen mit qualifiziertem Nachrang mit fester Verzinsung
und jährlicher Ausschüttung über die gesamte Vertragslaufzeit

› Anlagebeträge ab 500 EUR bis maximal 10.000 EUR

› Laufzeit: 7-10 Jahre

› Zweckgebundene Verwendung des eingeworbenen Kapitals wird durch einen
gesetzlich geregelten Freigabeprozess durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sichergestellt

› Bequeme und einfache Zeichnung über die die Bürgerbeteiligungsplattform
www.buergerbeteiligung.enbw.com

› Umfangreiche Informationsbereitstellung im Vorfeld und während der Laufzeit

› Aufwand und Kosten für Umsetzung und Öffentlichkeitsarbeit übernimmt EnBW

http://www.buergerbeteiligung.enbw.com/


Nachrangdarlehen
Beispielrechnung mit 10.000 EUR Anlagebetrag bei 5,25 %* p.a.
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Anlagebetrag 10.000 € 
(zum Beginn der Laufzeit)

Jahr 1: Zinszahlung

Jahr 2: Zinszahlung

Jahr 3: Zinszahlung

Jahr 4: Zinszahlung

Jahr 5: Zinszahlung

Jahr 6: Zinszahlung

Jahr 7: Zinszahlung

Anlagebetrag 10.000 €
(zum Ende der Laufzeit)

Windkraftprojekte GmbH

Betreibt den Windpark und ist eine 
100%-Tochter der EnBW AG.

Zweckgebundene Mittelverwendung für 
die Entwicklung und Betrieb von 
Windenergieanlagen.

Zahlt jährlichen Zins an die 
Darlehensgeber.

Emittentin

Bürgerschaft

Partizipiert über ein Darlehen vom 
Windpark in der Standortgemeinde.

Erhalten eine feste jährliche Verzinsung 
auf den Anlagebetrag.

Erhalten nach Laufzeitende den 
vollständigen Anlagebetrag zurück.

Darlehens-
geber

525 EUR

525 EUR

525 EUR

525 EUR

525 EUR

525 EUR

525 EUR

* tatsächlicher Zinssatz wird jeweils zum Zeitpunkt der Umsetzung der Bürgerbeteiligung festgelegt und kann je nach Marktlage nach oben oder unten abweichen



Nachrangdarlehen
Struktur der Bürgerbeteiligung

9*Ergebnisabführungsvertrag

Emittentin

EnBW-Beteiligungsplattform: www.buergerbeteiligung.enbw.com
EnBW AG: Anbieterin der Vermögensanlage

eueco GmbH: unabhängiger Plattformbetreiber 

100%ige 
Tochtergesellschaft

der EnBW AG

EnBW 
Windkraftprojekte GmbH

Anlageobjekt sind die Assets innerhalb 
EnBW Windkraftprojekte GmbH

Zweckbindung auf Einzelprojekt innerhalb 
des Windpark-Portfolios

EAV* mit EnBW 
AG abgeschlossen Darlehens-

geber

Nachrangdarlehensvertrag

Exklusives Zeichnungsrecht
für Bürger der Gemeinde

zentrale Betreibergesellschaft
für Windparks in Deutschland

EnBW Windpark-Einzelprojekte
in Entwicklung, Bau und Betrieb

Gesetzlicher Warnhinweis gem. §12 Abs. 2 VermAnlG
Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen 
Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust 
des eingesetzten Vermögens führen.

§

http://www.buergerbeteiligung.enbw.com/


Bürgerbeteiligung
Einfache Prozesse über digitale Plattform
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www.buergerbeteiligung.enbw.com 

http://www.buergerbeteiligung.enbw.com/


Bürgerbeteiligung
Referenzen
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Bürgerbeteiligung
Pressestimmen
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Bürger-

Beteiligung

1

Finanzielle Beteiligung 
von Kommunen nach 

EEG §6

Bürgerstrom

2

Auf Grund StromPBG §12 bis 31.12.23 ggf. 
auch 30.04.2024 ausgesetzt. Für den 
Zeitraum danach nur unter Vorbehalt, dass 
StromPBG ausläuft, weiterhin anbietbar.

oder



EnBW Bürgerstromtarif
Günstiger Ökostrom für Bürger vor Ort
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Günstiger Ökostrom für Bürger vor Ort
Grundidee: Die Bürger der Standortgemeinde profitieren durch 
günstige Preise von erneuerbar erzeugtem Strom. 

› Spezialtarif für Bürger* der betroffenen Gemeinde/Stadt;
exklusiver Teilnehmerkreis einzugrenzen über PLZ

› Sonderabschlag von x% auf den vor Ort verfügbaren EnBW-Tarif „Grün und
Sicher Privatstrom“

› Bürgerstrombonus kann über Laufzeit von 7 Jahren gewährt werden
› individuelle Kalkulation für den regional begrenzten Tarif notwendig
› Sonderabschlag wird über projektspez. Kalkulation ermittelt.

Ziel: attraktives Produkt unter den „Top 10 ohne Bonus“ bei Check24
› 100% Ökostrom, 12 Monate Vertragslaufzeit, 18 Monate

Preisbindung, Bonus bei Verlängerung bis zu 7 Jahre
› Tarif wird zeitlich befristet angeboten

(analog Nachrangdarlehen)

- x% Bürgerstrombonus

EnBW Bürgerstrom

*nur abschließbar für Kunden, die bei ihrem jetzigen Lieferanten <12 Monate  Vertragslaufzeit haben

Auf Grund StromPBG §12 bis 31.12.23 ggf. 
auch 30.04.2024 ausgesetzt. Für den 
Zeitraum danach nur unter Vorbehalt, dass 
StromPBG ausläuft, weiterhin anbietbar.
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